
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

zu der hier näher bezeichneten Sitzung lade ich Sie herzlich ein. 

Die Tagesordnung ist beigefügt. 

 
 
 
Hennef, 15.10.2014 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Matthias Ecke  
Ausschussvorsitzender 
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Beschlussvorlage 

 
Amt: Umweltamt TOP: ______ 

Vorl.Nr.: V/2014/3616 Anlage Nr.: ______ 

Datum: 09.09.2014  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich 

Ausschuss für Klima- und Umweltschutz 28.10.2014 öffentlich 
 
Tagesordnung 

 
Bestellung einer Schriftführerin 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Frau Marion Holschbach wird zur Schriftführerin des Ausschusses für Klima- und Umweltschutz  
des Rates der Stadt Hennef ( Sieg ) bestellt.  
 
 
Begründung 

 
Gemäß § 58 Abs. 7 der  Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist 
über die Beschlüsse der Ausschüsse eine Niederschrift zu erstellen. 
Hierzu ist gem. § 58 Abs. 2 in Verbindung mit § 52 Abs. 1 GO NRW vom Ausschuss ein/e 
Schriftführer/in zu bestellen.   
 
 
 
 
 
 
Hennef (Sieg), den 16.09.2014 
 
 
 
 
Klaus Pipke  
 
 



 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Umweltamt TOP: ______ 

Vorl.Nr.: V/2014/3617 Anlage Nr.: ______ 

Datum: 09.09.2014  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich 

Ausschuss für Klima- und Umweltschutz 28.10.2014 öffentlich 
 
 
 
Tagesordnung 

 
Forsteinrichtung der Waldflächen in Hennef 
Präsentation der Ergebnisse durch das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Die Ausführungen zur Vorstellung der Forsteinrichtung der Forstbetriebsgenossenschaft Hennef 
durch das Regionalforstamt werden zur Kenntnis genommen.  
 
Begründung 

 
In der Forstwirtschaft stellt die Forsteinrichtung das zentrale Steuerungs- und 
Planungsinstrument zur Lenkung der weiteren Bewirtschaftung dar. Auf der Grundlage einer 
genauen Erfassung der Holzvorräte, der Infrastruktur, der Besitzverhältnisse werden die 
Zieldaten für die mittelfristige Planung festgelegt.  
 
Für die rd. 2.500 ha Waldfläche auf dem Stadtgebiet Hennef lag bisher kein systematisches 
Forsteinrichtungswerk vor, schon allein weil die Eigentümer von sehr großem Waldbesitz 
eigene Planungen betreiben. Der Großteil der Waldeigentümer mit kleineren und mittleren 
Flächen ist in der Forstbetriebsgemeinschaft Hennef organisiert, die aus der Fusion den 
Forstbetriebsgemeinschaften Bödingen und Uckerath hervorgegangen ist. Die insgesamt rd. 
500 Einzeleigentümer einschließlich der Stadt Hennef bringen in die heutige 
Forstbetriebsgemeinschaft Hennef rd. 1050 ha Waldfläche ein.  
 
Für diese FBG-Flächen eine Forsteinrichtung zu erstellen war ein langwieriger Prozess. Bereits 
im Februar 1998 wurde zwischen dem damaligen Forstamt Eitorf und den 
Forstbetriebsgemeinschaften Bödingen und Uckerath ein Vertrag über die "Durchführung von 
Forsteinrichtungsarbeiten" geschlossen.  Diese zu 100 % bezuschussten Betriebspläne sollten 
für 10 Jahre die Nutzungsmöglichkeiten des gesamten Waldbestandes im Hennefer Stadtgebiet 
darstellen. Aufgrund der zum Teil extrem kleinteiligen Besitzverhältnisse, eines 
zwischenzeitlichen Konkurs` des Auftragnehmers und Änderungen bei der FBG-
Zusammensetzung  nahm die Bearbeitung einen wesentlich längeren Zeitraum in Anspruch.  



Im Juli 2013 fand die Schlussbesprechung statt, bei der sich aber weiterer 
Überarbeitungsbedarf abzeichnete.  
 
Mittlerweile sind auch diese Arbeiten abgeschlossen. Fachbereichsleiter Jörg Fillmann vom 
Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft wird die Ergebnisse der Forsteinrichtung in der Sitzung 
vorstellen.  
 
Zur Veranschaulichung der Bestandsaufnahme und der vorgeschlagenen waldbaulichen 
Maßnahmen wird an einem gesonderten Termin eine Waldbegehung stattfinden. Der Termin 
wird noch bekannt gegeben  
 
 
 
Hennef (Sieg), den 07.10.2014 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
 
 



 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Umweltamt TOP: ______ 

Vorl.Nr.: V/2014/3693 Anlage Nr.: ______ 

Datum: 07.10.2014  

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich 

Ausschuss für Klima- und Umweltschutz 28.10.2014 öffentlich 
 
Tagesordnung 

 
Stiftung Rheinische Kulturlandschaft 
Beauftragung der Stiftung mit der  Unterhaltung von Ausgleichsmaßnamen 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Einer Beauftragung der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft mit der Unterhaltung von 
Ausgleichsmaßnahmen wird grundsätzlich zugestimmt.  
 
 
Begründung 

 
 

Die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft wurde im Jahr 2003 vom Rheinischen 
Landwirtschaftsverband in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen gegründet. „Zweck der Stiftung ist die Förderung des Natur- und 
Landschaftsschutzes durch den Erhalt und die Förderung der Eigenart, Vielfalt und Schönheit 
der bäuerlich geprägten Kulturlandschaft, ihrer nachhaltigen Nutzungsfähigkeit und ihrer Biotop- 
und Artenvielfalt im Regierungsbezirk Köln und Düsseldorf.“ (§ 2 Nr. 2 der Satzung).  

 
 
Ein für die Stadt Hennef besonderes interessantes Aufgabenfeld der Stiftung ist die 
Landschaftspflege im Rahmen der Eingriffsregelung. Dies reicht von der Betreuung von bereits 
festgesetzten Ausgleichsflächen, über die Vermittlung von Ausgleichsmaßnamen bis zur 
Bereitstellung „fertiger Ökopunkte“, also die abstrakt in Werteinheit ausgedrückten, bereits 
durchgeführten Kompensationsleistungen.  
 
 
Vereinbarungen über Ausgleichsleistungen mit Dritten zur Konfliktbewältigung bei 
unvermeidbaren Eingriffen entlasten die Stadt, den Eingriff auf eigenen Flächen auszugleichen 
und die erforderlichen Maßnahmen langfristig fachgerecht durchzuführen. Die Zusammenarbeit 
mit der Stiftung oder privaten Leistungserbringern ist lediglich eine Option; die Auswahl einer 
konkreten Ausgleichsmaßnahme ist Gegenstand des jeweiligen Bauleitplan- bzw. 
Genehmigungsverfahrens.  
 



Bereichsleiter Stephan Miseré wird die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft und ihren Ansatz 
bei der Kompensation von Eingriffen in der Sitzung erläutern.  
 
 
Hennef (Sieg), den 07.10.2014 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
 
 



 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Umweltamt TOP: ______ 

Vorl.Nr.: V/2014/3618 Anlage Nr.: ______ 

Datum: 09.09.2014  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich 

Ausschuss für Klima- und Umweltschutz 28.10.2014 öffentlich 
 
 
Tagesordnung 

 
Bildung einer Grünflächenkommission 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Ausschuss für Klima- und Umweltschutz beschließt: 
 

1. Es wird eine Grünflächenkommission als Unterausschuss des Ausschusses für Klima- 
und Umweltschutz eingerichtet, deren Zusammensetzung entsprechend der 
Mehrheitsverhältnisse im Rat erfolgt. 

2. Die Grünflächenkommission wird sich – in der Regel im Rahmen von Ortsterminen- mit 
konkreten Einzelfragen zur Gestaltung und Pflege städtischer Grünflächen, Friedhöfen, 
Pflanzungen und Fällungen von städtischen Bäumen beschäftigen. Die 
Beratungsergebnisse werden dem Ausschuss für Klima- und Umweltschutz mitgeteilt. 

3. Zu Mitgliedern bzw. Vertretern der Grünflächenkommission werden folgende Personen 
benannt:  

 
 

Fraktion Mitglied Stellvertreter/in 

CDU   

CDU   

CDU   

CDU   

SPD   

SPD   

SPD   

Grüne   

Unabhängige   

 
  
 
 



Begründung 

 
Zu 1.) 
 
Seit dem Ratsbeschluss von 01.10.2001 ist eine Grünflächenkommission als Unterausschuss 
des Ausschusses für Klima- und Umweltschutz eingesetzt und übernahm damit Aufgaben eines 
ursprünglich beim Bauausschuss angesiedelten Unterausschusses. 
 
Zu 2.) 
 
Seit 2001 tagte die Grünflächenkommission 23-mal und hat sich in Ihrer Funktion bewährt. Auf 
der Grundlage von Ortsterminen werden ggf. unter Hinzuziehung von Sachverständigen, 
betroffenen Heimatvereinen und Anliegern Entwicklungskonzepte festgelegt, aber auch  
strittige oder schwierige Einzelfälle beraten und entschieden.  
 
Zu 3.) 
 
Ebenfalls mit Ratsbeschluss vom 01.10.2011 wurde die Besetzung der Grünflächenkommission 
entsprechend der Mehrheitsverhältnisse im Rat beschlossen. 
 
Die Kommission besteht aus 9 Mitgliedern.  
 
Nach der für den Stadtrat angewandten Berechnungsmethode Hare-Niemeyer-Verfahren  
(Parteisitze : Gesamtsitze  x 9 Kommissionssitze) ergäbe sich folgende Verteilung:  
 

 Berechnung Sitze nach 
ganzer Zahl 

Extra Sitze 
Nachkommazahl 

Gesamtsitze 

CDU 3,91 3 1 4 

SPD 2,54 2 1 3 

Grüne 0,97 0 1 1 

Unabhängige 0,78 0 1 1 

FDP 0,39 0 0 0 

Linke 0,39 0 0 0 

Gesamt  5 4 9 

 
 
 
 
 
 
 
Hennef (Sieg), den 16.09.2014 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
 
 
 



 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Umweltamt TOP: ______ 

Vorl.Nr.: V/2014/3696 Anlage Nr.: ______ 

Datum: 08.10.2014  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich 

Ausschuss für Klima- und Umweltschutz 28.10.2014 öffentlich 
 
 
Tagesordnung 

 
Integriertes Kommunales Klimaschutzkonzept 
Zustimmung zum Prozessablauf und zur Finanzierung 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Ausschuss stimmt dem dargestellten Verfahrensablauf zur Erstellung eines  Integriertes 
Klimaschutzkonzept sowie der Konzeptfinanzierung zu.   
 
Begründung 

 
A.) Inhaltliche Konzeption und Verfahrensablauf 
 
Mit Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz, Dorfentwicklung und Denkmalpflege vom 
17.09.2013 wurde die Verwaltung der Stadt Hennef beauftragt, ein Integriertes  Kommunales 
Klimaschutzkonzept (IKK) zu erstellen. Die Erstellung von Klimaschutzkonzepten werden vom 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (hier: Projektträger 
Jülich / Forschungszentrum Jülich) gefördert. In Abgleich mit den in den Förderrichtlinien 
geforderten Standards und den lokalen Erfordernissen, Rahmenbedingungen und Vorarbeiten 
wird zur Erarbeitung des IKK Hennef folgendes Leistungsbild entworfen:  
 
 
Vorbemerkung (Gesamtzielsetzung): 
Das zu erstellende Klimaschutzkonzept ist vom AN so zu gestalten, dass es als strategische 
Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für zukünftige Klimaschutzanstrengungen und evtl. 
Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel dienen kann. Weiterhin ist das 
Klimaschutzkonzept vom AN so aufzubauen, dass es den Entscheidungsträgern aufgezeigt, 
welche technischen und wirtschaftlichen CO2-Minderungspotenziale bestehen und welche 
Maßnahmen zur Verfügung stehen, um kurz- (z.B. bis drei Jahre), mittel- (drei bis sieben Jahre) 
und langfristig (mehr als sieben Jahre) CO2-Emissionen einzusparen und Energieverbräuche zu 
senken. Gleichzeitig sind im Konzept Ziele zur Minderung der CO2-Emissionen festzulegen und 
es ist zu beschreiben, wie die Erfüllung dieser Ziele weiter verfolgt werden kann. 
 
 



1. Projektinstitutionalisierung 

 Betreuung einer in das Thema einführende, verwaltungsinternen Kick-Off- Veranstaltung 
zur Konstitution einer Steuerungsgruppe mit allg. Vorstellung des Formates "Integriertes 
Kommunales Klimaschutzkonzept", Besprechung der weiteren Vorgehensweise, 
Konstitution der internen Steuerungsgruppe, Aufstellen eines Projektablaufplans mit 
Meilensteinen, Umfang der Berichterstattung und Darstellungen, Befugnisse, 
Zuständigkeiten und Ansprechpartner, Festlegen eines hauptverantwortlichen 
Ansprechpartners in der Verwaltung (Kümmerer) für den AN. 1 

 
 
2. Aufstellen einer Energie- und CO2-Bilanz  

Die Energie- und CO2-Bilanz soll die Energieverbräuche und Treibhausgas-Emissionen in allen 
klimarelevanten Bereichen erfassen und sie nach Verursachern und Energieträgern gliedern. 
Es ist eine detaillierte fortschreibbare Bilanz mit lokal ermittelten Energieverbräuchen zu 
erstellen. 

 Erstellen einer Energie- und CO2-Bilanz gem. den o.g. Anforderungen und unter 
Anwendung der Software EcoRegion Smart. 2 3 

 Übergabe der Bilanz an den AG zur internen Fortschreibung in der Endphase der 
Projektbearbeitung, Unterweisung in die Handhabung, kurze Dokumentation der 
Handhabung.  

 
                       

3. Potenzialanalyse 

Das Klimaschutzkonzept soll Potenziale zur Einsparung von Treibhausgasen, zur 
Energieeffizienz und der Nutzung von erneuerbaren Energien aufzeigen. 
Die Potenzialanalyse ermittelt die kurz- und mittelfristig technisch und wirtschaftlich 
umsetzbaren Einsparpotenziale sowie die Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz in 
allen Bereichen, besonders aber in privaten Haushalten und Gewerbebetrieben (z.B. durch den 
Ausbau von Kraft-Wärme- Kopplung) und zur Nutzung erneuerbarer Energien. Für die 
erforderliche Zielfestlegung soll vom AN ein Referenzszenario (Trendentwicklung ohne 
Klimaschutzanstrengungen) und ein Klimaschutzszenario (CO2-Minderungen bei Umsetzung 
einer konsequenten Klimaschutzpolitik) erstellt werden. Dabei sind z.B. Ausbauraten, 
Sanierungszyklen und die Entwicklung der Energiekosten sowie die regionale Wertschöpfung 
zu berücksichtigen. 

 Erstellung einer Potenzialanalyse regional verfügbarer kurz-, mittel- u. langfristig 
wirtschaftlich nutzbarer Potenziale gem. den o.g. Anforderungen 

 Ermittlung und Darstellung der regional verfügbaren und wirtschaftlich nutzbaren 
Potentiale im a) Hinblick auf unterschiedliche Intensität der Nutzung ("Trendszenario" 
bzw. "Zielszenario") und b) für unterschiedliche Zeithorizonte: kurz-, mittel- und 
langfristig. Weiterhin ist die CO2-Minderung bei Nutzung dieser Potenziale in t CO2/a zu 
ermitteln.  
 

Vertiefungsthema Holz: Bei der Potentialanalyse soll der Rohstoff Holz besondere 
Berücksichtigung finden. Hierzu sind die Holzvorräte aufzuzeigen und in die Szenarien 
einzubinden. Datengrundlage ist ein vom AG bereitgestelltes Forsteinrichtungswerk.  

                                                
1
 Zielgruppe sind die inhaltlich betroffenen Verwaltungseinheiten der Stadt Hennef sowie ggf. einzelne externe 

Multiplikatoren. 
2
 Bei der EnergieAgentur.NRW GmbH ist für kommunale CO2-Bilanzen unter 

http://www.energieagentur.nrw.de/co2/kommunale-co2-bilanz-musterbericht-nrw-23950.asp ein 
"Musterbericht NRW" hinterlegt. Wenn nicht anders mit dem AG abgestimmt, ist die Durchführung und 
Dokumentation der Energie- und CO2-Bilanz gem. des o.g. Musterberichtes durchzuführen und zu 
dokumentieren. Aus der Bilanz soll auch Herkunft und ggf. Qualität der Daten (ggf. Fragwürdigkeiten, 
Änderung der Datenerfassung) hervorgehen (Metadaten). 
3
 Zur Verfügung gestellt werden KfZ-Zulassungszahlen ab 2008 und Einwohnerzahlen der Stadt Hennef.  



 
 
4. Akteursbeteiligung 

 

In einem partizipativ gestalteten Prozess sollen schon von Beginn an mit sämtlichen relevanten 
Akteuren gemeinsam ein Leitbild entwickelt und die später umzusetzenden Maßnahmen 
ausgewählt werden.  
Für eine erfolgreiche Umsetzung des Klimaschutzkonzepts sind die betroffenen 
Verwaltungseinheiten, Investoren, Energieversorger oder Interessenverbände wie 
Handwerkskammern und Umweltverbände sowie die Bevölkerung schon bei der Erstellung des 
Klimaschutzkonzepts einzubinden.4 Im Sinne einer regionalen Kooperation sollen vom AN  
bestehende Entscheidungsstrukturen analysiert und nach Möglichkeit für die 
Klimaschutzaktivitäten genutzt werden. 5 

 Bewerbung und Durchführung einer Klimakonferenz zur Vorstellung des Formats 
"Integriertes Kommunales Klimaschutzkonzept" sowie Vertiefung der Themen Leitbild, 
Klimaziele und Zwischenziele mit besonderem Focus auf "Energieeinsparung / 
Einsparung von Treibhausgasen", "Steigerung der Energieeffizienz", "Erneuerbare 
Energien" mit deutlicher Bezugnahme auf die lokalen Verhältnisse. Zielgruppe ist die 
breite Öffentlichkeit. 6 

 Teilnahme und Mitwirkung an ca. 6 Projektbeiratssitzungen 7  

 Teilnahme und Mitwirkung an ca. 15 Workshops / Arbeitsgruppensitzung.8  

                                                
4
 Neben den landesweit agierenden Institutionen sind in Hennef ein sog. Unternehmerstammtisch sowie 

der Lokale Agenda 21 mit einer "AG Energie" konstituiert. 
5
 Vorbehaltlich der Vorschläge des AN ist folgende Gremienstruktur anvisiert:  

a) verwaltungsinterne Steuerungsgruppe (Vertreter der betroffenen Verwaltungseinheiten)  
b) Projektbeirat (Vertreter der o.g. Funktionsträger, Lokalpolitik u. Multiplikatoren. Diese sind auf 

Grundlage einer Verteilerliste der AG gezielt für eine Mitarbeit zu gewinnen. Auf der 
Klimaschutzkonferenz, zu der gesamte interessierte Öffentlichkeit eingeladen wird, wird 
zudem den nicht organisierten Bürgern die Möglichkeit zur Teilnahme am Projektbeirat 
gegeben)  

c) Workshops / Unterarbeitsgruppen (je nach thematisierten Handlungsfeld werden aus der 
verwaltungsinternen Steuerungsgruppe, dem Projektbeirat und beigeladenen "Experten" 
Unterarbeitsgruppen gebildet.)  

Vorbehaltlich Änderungen im Laufe des Projektverlaufs sind zur Bearbeitung der Handlungsfelder 
folgenden 5 Workshops / Unterarbeitsgruppen avisiert:  

a) städtischen Liegenschaften und Straßenbeleuchtung  
b) privaten Haushalte  
c) Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Industrie  
d) Mobilität und Verkehr  
e) Abwasser und Abfall. 

6
 Ansatz: Mitwirkung bei der Bewerbung (hier: Bereitstellung von Texten), Durchführung und 

Nachbereitung der Klimakonferenz. In den Einheitspreis ist einzukalkulieren, dass die Veranstaltung 
außerhalb der üblichen Arbeitszeiten stattfindet und ca. 4 Stunden dauert. Die Veröffentlichung 
(Presseankündigung, Internet), Plakataushang sowie die Vorbereitung des Veranstaltungsortes wird vom 
AG geleistet. 
7
 Ansatz: Vorbereitung der Beiratssitzung inkl. Erarbeitung von Textbausteinen für die Einladung, 

Durchführung und Nachbereitung inkl. Protokollerstellung. In den Einheitspreis ist einzukalkulieren, dass 
die Sitzung über ein Jahr hinweg ca. 6 mal tagt (1. Konstitution, Klärung der Aufgaben, 2. Vorstellung und 
Diskussion des Leitbildes, Festlegung und personelle Besetzung der Handlungsfelder 3. Vorstellung der 
Klimabilanz, Bericht aus den Arbeitsgruppen/Handlungsfelder 4. Vorstellung der Potentialanalyse, Bericht 
aus den Arbeitsgruppen/Handlungsfelder 5. Vorstellung und Diskussion der Maßnahmen, Bericht aus den 
Arbeitsgruppen/Handlungsfelder  6. Abschließende Beschlussfassung des Konzeptes), außerhalb der 
üblichen Arbeitszeiten stattfindet und ca. 2 Stunden dauert. 
8
 Der AN wirkt in folgender Weise an den Workshops (anvisierte Struktur s. Vorbemerkung) mit: Entwurf 

Einladung, Vorbereitung und Präsentation der fachlichen Grundlagen,  Moderation, Protokollführung, 
Auswertung. In den Einheitspreis ist einzukalkulieren, dass die Workshops/Sitzungen außerhalb der 
üblichen Arbeitszeiten stattfinden und ca. 4 Stunden dauern. Gerechnet wird mit 3 



 Strategie- und Leitbildentwicklung, Festlegung von Ziele, Zwischenzielen und 
Meilensteinen für die nächsten 10 bis 15 Jahre 9 

 Teilnahme und Mitwirkung an ca. 3 Ausschuss- bzw. Ratssitzungen10 

 Aufbau des Klimaschutzmanagement innerhalb der Verwaltung 11 

 Ca. 4 Einzelgespräche mit Akteure / Multiplikatoren 12 
 
 
5. Maßnahmenkatalog mit Übersichten u. Kurzdarstellungen 

Der Maßnahmenkatalog soll eine Übersicht über die wichtigsten bereits durchgeführten 
Klimaschutzmaßnahmen und deren Wirkungen sowie über die neu entwickelten 
Klimaschutzmaßnahmen enthalten. Neben den obligatorischen klimarelevanten Bereiche 
städtischen Liegenschaften, privaten Haushalte, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, 
Industrie, Verkehr, Abwasser und Abfall sollen nach derzeitigem Stand  voraussichtlich folgende 
prioritäre Handlungsfelder vertieft werden: Mobilität, Holzwirtschaft und 
Gehölzschnittverwertung, Straßenbeleuchtung 

 Erstellung eines Maßnahmenkatalogs 

 Aufstellen einer Übersicht über die wichtigsten bereits durchgeführten 
Klimaschutzmaßnahmen / Klimaanpassungsmaßnahmen sowie jeweils deren Wirkung13 

                                                                                                                                                       
Sitzungen/Arbeitsgruppe, also insgesamt 15 Sitzungen. Die Veröffentlichung (Presseankündigung, 
Internet), Plakataushang sowie die Vorbereitung des Veranstaltungsortes wird vom AG geleistet. 
9
 Als Ergebnis aus den Anregungen der Klimaschutzkonferenz, der verwaltungsinternen 

Steuerungsgruppe und dem Projektbeirat sowie auf der Basis der Ergebnisse der Energie- und CO2- 
Bilanz  sowie der Potenzialanalyse ist ein Leitbild zu formulieren, das u.a. enthält: Allgemeines Leitbild 
zur grundsätzlichen Projektsteuerung, Festlegung von Zielen und Zwischenziele bzw. Meilensteine zur 
Reduktion der Treibhausgas-Emissionen, zur Energieeinsparung, zur Steigerung der Energieeffizienz 
und zur Nutzung von erneuerbaren Energien sowie endgültige Festlegung der während der 
Konzepterstellung zu untersuchenden Handlungsfelder. Dabei sollen die auf diesem Zielpfad 
notwendigen und vor allem vor dem Hintergrund der Finanzierbarkeit in die Praxis umsetzbaren 
Maßnahmen für die nächsten zehn bis 15 Jahre identifiziert werden. 
10

 Es ist eine  Präsentation und Diskussion des Vorhabens einzuplanen. Dabei sind insbesondere auch 
die Wirkungen der Maßnahmen hinsichtlich Energieeinsparung, Wertschöpfung sowie die Kosten und 
deren Refinanzierung herauszustellen. Die Präsentationen sind vom AN vorzubereiten. Ansatz: 
Vorbereitung, z.B. in Form einer PP-Präsentation und Teilnahme an der Sitzung. In den Einheitspreis ist 
einzukalkulieren, dass die Sitzungen außerhalb der üblichen Arbeitszeiten stattfinden und ca. 2 Stunden 
dauern. Z. Zt. absehbar sind 3 Sitzungen.  
11

 Es soll geklärt und festgelegt werden, wie das Querschnittsthema Klimaschutz in die bestehenden 
Strukturen der Verwaltung strategisch und dauerhaft implementiert werden kann (Ablauf und 
Aufbaustruktur, Zuständigkeiten und Befugnisse). Im Fokus stehen hierbei sämtliche 
klimaschutzrelevanten Bereiche der Kommune. Der AN erarbeitet zur Implementierung der 
Klimaschutzziele einen Vorschlag, stimmt diesen mit den beteiligten Verwaltungseinheiten ab und 
formuliert ein Abstimmungsergebnis. 
12

 Einbindung von Akteuren/Multiplikatoren in die Erstellung des Konzeptes im Rahmen eines 
persönlichen Gesprächs zur Identifikation, Auswahl und Bewertung von lokalen Klimamaßnahmen 
zusätzlich und außerhalb der Termine der zuvor genannten Positionen. Für die kontinuierliche 
Umsetzung des Maßnahmenprogramms sind zudem Akteure mit Multiplikatorenwirkung und Investoren 
zu werben. 
Auswahl auf Grundlagen eines z. T. vorhandenen und vom AN zu ergänzenden Akteurskatasters in 
Abstimmung mit dem Auftraggeber. Zu diesem Zweck sind Vor-Ort-Termine sowie ggf. Termine mit 
Moderationsleistungen vorzusehen. Es sollen mehrere Gespräche im Rahmen eines Vor-Ort-Termins 
durchgeführt werden Ansatz: 4 Vor-Ort-Termine mit jeweils mehreren Gesprächen pro Termin à 4 
Zeitstunden vor Ort. 
13

 Hierzu wird das "Energieversorgungskonzept" (1994) und eine Aufstellung der im Zuge des sog. 
Konjunkturpaketes realisierten, klimarelevanten Maßnahmen der Stadt Hennef bereitgestellt. Die 
Maßnahmen zur Klimaanpassung umfassen v.a. die Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz; hierzu 
werden dem AN  Aufstellungen über die Projekte der letzten 10 Jahre zur Verfügung gestellt. 



 Aufstellen einer Übersicht über neu entwickelte zukünftige kurz-,mittel- und langfristig 
wirtschaftlich umsetzbare Klimaschutzmaßnahmen sowie jeweils deren Wirkung. Die 
Übersicht hat einen Zeitraum von zehn bis 15 Jahren zu umfassen14 

 Kurzdarstellungen für die kurz-, mittel- und langfristig umzusetzenden 15 
 

           
6. Controlling-Konzept 

In dem Controlling-Konzept sind vom AN die Rahmenbedingungen für die 
Erfassung/Auswertung der Verbräuche und CO2-Emissionen und für die Überprüfung der 
Wirksamkeit der Maßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele zu entwickeln. Das 
Controlling-Konzept muss auch den Personalbedarf, notwendige Investitionen (z.B. in 
Messtechnik), Zeitpläne mit Arbeitsschritten und Möglichkeiten zu Datenerfassung und -
auswertung umfassen. 

 Erstellung eines maßnahmenbezogenen Controlling-Konzeptes mit Zielen, 
Zwischenzielen und Meilensteinen sowie Parametern für das Controlling, das 
mindestens die o.g. Bedingungen erfüllt. 16 

 
 
7. Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit für die Phase der Konzeptumsetzung 

Das Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit ist vom AN so zu gestalten, dass es der 
Bekanntmachung der erarbeiteten Inhalte des Klimaschutzkonzepts nach dessen Fertigstellung 
dienen kann. Auf den lokal spezifischen Kontext zugeschnitten, soll ein Vorgehen erarbeitet 
werden, wie einerseits die Inhalte des Klimaschutzkonzepts in der Bevölkerung verbreitet 
werden können und andererseits für die Umsetzung der dort entwickelten Maßnahmen, ein 
breiter Konsens und aktive Mitarbeit erreicht werden kann. 
Um die vorgeschlagenen Maßnahmen während ihrer Umsetzung bei der Bevölkerung bekannt 
zu machen und die nachhaltige Wirkung des partizipativen Prozesses zu steigern, sollen 
praktische Vorschläge für die Öffentlichkeitsarbeit für die spätere Phase der Konzeptumsetzung 
erarbeitet werden. 

 Erarbeiten von praktischen Vorschlägen zur Öffentlichkeitsarbeit für die Phase der 
Konzeptumsetzung 17 

                                                
14

 In der Übersicht sind die bei der Akteursbeteiligung abgestimmten Prioritäten der Maßnahmen und der 
vorgesehene Zeitraum der Umsetzung innerhalb der nächsten zehn bis 15 Jahre darzustellen. Für die 
Maßnahmen sind jeweils der Beginn für die Planung und der Beginn und das Ende der Umsetzung der 
Maßnahme monats- und jahresgenau anzugeben. Die Darstellungsform der Übersicht ist vorab mit dem 
AG abzustimmen.  
15

 Für jede neue Maßnahmen, die kurz-, mittel- und langfristig umgesetzt werden soll, ist eine 
Kurzdarstellung (Steckbrief) u. a. mit folgenden Inhalten zu erarbeiten: 
• Beschreibung der Maßnahme, 
• erwartete Gesamtkosten, unterteilt in Investitions- u. Betriebskosten sowie Personalaufwand." 
• ggf. Ausweisung förderfähiger Leistungen von Dienstleistern im Bereich professionelle 
Prozessunterstützung gem. Merkblatt "Förderung einer Stelle für Klimaschutzmanagement" 
"•  geplante Finanzierung der Maßnahme z.B. aus dem allgemeinen Haushalt, über Gebühren, durch 
Inanspruchnahme von Fördermitteln, durch Sponsoren. 
"• Angaben zum erwarteten Energieverbrauchs-, Energiekosten- und CO2-Minderungspotenzial, 
• überschlägige Berechnungen zur regionalen Wertschöpfung durch die vorgeschlagene Maßnahmen, 
• Zeitraum für die Durchführung 
• Akteure, Verantwortliche und Zielgruppe, 
• Priorität der Maßnahme, 
• Handlungsschritte 
• Erfolgsindikatoren" 
Die Form des Steckbriefes sollte sich an dem "Mustermaßnahmensteckbrief", der Plattform Klima der 
KommunalAgentur NRW, orientierten.  
16

 Das Controlling-Konzept ist so aufzubauen, dass die Erfüllung der gesteckten klimapolitischen Ziele,  
Zwischenziele und Meilensteine sowie die Effektivität der durchgeführten Maßnahmen qualitativ und 
quantitativ kontinuierlich überprüft werden können. 



 
 
8. Dokumentation, Zwischen- u. Abschlussbericht, Ergebnisdarstellung, 

Verwendungsnachweis 

 

 Erstellung eines veröffentlichungsfähigen Zwischenberichts - Kurzfassung - textliche. 
und graphische Darstellung 

 Erstellung eines Abschlussberichts - Kurz- u. Langfassung und Übergabe  aller im 
Verlauf des Projektes erstellten Präsentationen, Texten, Grafiken, Statistiken, Tabellen, 
Fotos ebenfalls in bearbeitbarer Form 

 Ausfüllen des Formulars Schlussbericht "Erstellung von integrierten 
Klimaschutzkonzepten"  

 
 
B) Zeitplan 

 

Tätigkeit 
Nov 
14 

Dez 
14 

Jan 
15 

Feb 
15 

Mrz 
15 

Apr 
15 

Mai 
15 

Jun 
15 

Jul 
15 

Aug 
15 

Sep 
15 

Okt 
15 

Nov 
15 

Schritt 1 (Bilanzen)                           

Schritt 2 (Potenzialanalyse)                           

Schritt 3 (Akteursbeteiligung)                           

Schritt 4 (Maßnahmenkatalog)                           

Schritt 5 (Controlling)                           

Schritt 6 (Konzept ÖA)                           

 
 
C) Finanzierung 
 
Die Kosten zur Erstellung es Integrierten Klimaschutzkonzeptes werden auf insgesamt ca. 
70.000 Euro geschätzt. Von diesen werden 65 % vom Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (rd. 45.500 Euro) gefördert. 24.500 Euro (35 %) sind 
von der Stadt Hennef zu erbringen. Ein Förderbescheid mit einer Zuwendung in dieser Höhe 
liegt vor. 
 
 
Hennef (Sieg), den 08.10.2014 
 
 
 
Klaus Pipke 
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 Information und Werbung über Printprodukte, in denen die Kommune den Nutzen der 
Maßnahmenumsetzung insbes. die regionale Wertschöpfung und Kosteneinsparpotentiale 
veranschaulicht, Mitmachaktivitäten bewirbt und das eigene Engagement öffentlich macht. 
• Veranstaltungen (Informationsveranstaltungen mit Vorträgen und Podiumsdiskussionen). 
• Exkursionen, Besichtigungen zu klimarelevanten Standorte 





























 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Umweltamt TOP: ______ 

Vorl.Nr.: V/2014/3623 Anlage Nr.: ______ 

Datum: 10.09.2014  

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich 

Ausschuss für Klima- und Umweltschutz 28.10.2014 öffentlich 
Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

24.11.2014 öffentlich 

Rat 01.12.2014 öffentlich 
 
Tagesordnung 

 
Haushaltsberatung 2015 
Einbringung des Haushaltsentwurfs für das Budget des Umweltamtes 
Produkt 244 "Abfallbeseitigung" 
Produkt 289 "Parkanlagen und öffentliche Grünflächen" 
Produkt 291 "Bestattungswesen" 
Produkt 292 "Ehrenfriedhöfe" 
Produkt 293 "Natur- und Landschaftsschutz" 
Produkt 294 "Land- und Forstwirtschaft" 
Produkt 315 "Umweltschutz" 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Ausschuss für Klima  und Umweltschutz des Rates der Stadt Hennef ( Sieg ) empfiehlt, der  
Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss möge beschließen: 
 
Der Haushaltsentwurf 2015 für das Budget des Umweltamtes wird einschließlich der 
Änderungen  zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
 
Begründung 

 
Der Entwurf des Haushaltsplanes 2015 wird am 20.10.2014 in den Rat der Stadt Hennef  
(Sieg) eingebracht. Die Fachausschüsse beraten die Details Ihrer Budgets und beschließen 
eine Empfehlung für die Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses am 
24.11.2014. 
 
Der so beratene Haushalt wird dann abschließend dem Rat der Stadt Hennef ( Sieg ) zur 
Verabschiedung am 01.12.2014 zugeleitet.  
 
Die sich gegenüber dem Haushaltsplan 2014 ergebenden Änderungen werden sobald die  
Haushaltsplanungen  abgeschlossen sind, als Anlage nachgereicht.  
 
 



Für den Produktbereich 315;  Umweltschutz und den Produktbereich 389;  Parkanlagen 
und öffentliche Grünflächen ergeben sich abweichend zum Haushaltsplanentwurf noch 
beigefügte Änderungen die berücksichtigt werden müssen. .  
 
 
Hennef (Sieg), den 07.10.2014 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
 
 
 







 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Umweltamt TOP: ______ 

Vorl.Nr.: V/2014/3700 Anlage Nr.: ______ 

Datum: 09.10.2014  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich 

Ausschuss für Klima- und Umweltschutz 28.10.2014 öffentlich 
 
 
Tagesordnung 

 
Informationen zum Riesenbärenklau durch die Stadt Hennef  
Antrag der Jungen Union vom 14.09.2014 
 
Beschlussvorschlag 

 
Die Zusage der Verwaltung, im nächsten Frühjahr frühzeitig auf die Problematik des 
Riesenbärenklaus / der Herkulesstaude hinzuweisen, wird begrüßt.  
 
Begründung 

 
Informationen über die unangenehmen Seiten des Riesenbärenklaus werden ausführlich auf 
Seiten der Fachdienststellen des Umwelt- und Naturschutzes, der Landwirtschaftskammern und 
der Gesundheitsvorsorge veröffentlicht. Dies setzt aber in der Tat bereits eine gewisse 
Sensibilität für das Thema voraus. Um Bürgerinnen und Bürger auch außerhalb des fachlichen 
Kontextes oder gezielter Fragestellung mit dem Thema zu erreichen, wird die Stadt Hennef 
entsprechende Beiträge auf der städtischen Internetseite und der Touristikseite „siegtal.com“ 
veröffentlichen. Auch die bisherigen, durchaus erfolgreichen Aktivitäten der letzten 5 Jahre bei 
der Eindämmung der Staude durch die Stadt kommen dabei zur Sprache, nicht zuletzt um dem 
oft geäußerten Eindruck der Ohnmacht angesichts der expansiven Invasion entgegenzutreten.  
 
 
Hennef (Sieg), den 13.10.2014 
 
 
 
Klaus Pipke  
 
 







 
 

Anfrage 

 
Amt: Umweltamt TOP: ______ 

Vorl.Nr.: F/2014/0310 Anlage Nr.: ______ 

Datum: 07.10.2014  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich 

Ausschuss für Klima- und Umweltschutz 28.10.2014 öffentlich 
 
 
 
Tagesordnung 

 
Bekämpfung des Riesenbärenklau 
Anfrage der Farktion Die Unabhängigen vom 18.08.2014 
 
Anfragentext 

 

1. Meldung über eingestellte Bekämpfung des Riesenbärenklau 
Antwort:  
2012 startete Rhein-Sieg-Kreis eine Bekämpfungsaktion, bei der das Unternehmen Hilfe zur 
Arbeit (HzA) mit der Beseitigung der Stauden entlang der Sieg beauftragt wurden (siehe 
beiliegender Artikel v. 18.07.2012). Da diese Maßnahme nicht den gewünschten Erfolg 
zeitigte und das Unternehmen kurz darauf die Insolvenz beantragte,  wurde dieser Ansatz 
nicht weiterverfolgt.  
 

2. Bekämpfung auf kommunaler Ebene 
Antwort:  
Die seit 2009 laufende systematische Bekämpfung des Riesenbärenklaus zeigt sichtbare 
Erfolge. Solange die Mittel bereitgestellt werden und ein Auftragnehmer die o.g. Leistung 
übernimmt, steht einer weiteren Bekämpfung nichts entgegen. 

 

3. Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel 
Antwort: 
Der derzeit in Aufstellung befindliche Haushalt sieht auch für 2015 einen entsprechenden 
Ansatz vor.  

 
 
Hennef (Sieg), den 07.10.2014 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
 















 
 

Anfrage 

 
Amt: Umweltamt TOP: ______ 

Vorl.Nr.: F/2014/0311 Anlage Nr.: ______ 

Datum: 07.10.2014  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich 

Ausschuss für Klima- und Umweltschutz 28.10.2014 öffentlich 
 
 
 
Tagesordnung 

 
Bekämpfung der Herkulesstaude  
Anfrage der SPD-Fraktion vom 01.09.2014 
 
Anfragentext 

1. Bekämpfung der Herkulesstaude in Hennef 
Antwort:  
Seit 2009 sind im Haushalt Mittel für invasive Pflanzen bereitgestellt. Zur Umsetzung 
wurde mit einem Hennefer Garten- und Landschaftsbetrieb eine Rahmenvereinbarung 
getroffen, der die Einzelheiten zur Beseitigung von Einzelexemplaren des 
Riesenbärenklau / „Herkulesstaude“ beschreibt. Die Eindämmung der Pflanzen erfolgt 
danach per Hand mit Spaten o.ä. Gerät. Dabei soll der Riesenbärenklau möglichst im 
Rosettenstadium, also vor der Blüte, ausgegraben werden. Der obere Wurzelstock wird 
mindestens 15 Zentimeter tief mit einem Spaten ausgestochen. Damit die Pflanze nicht 
wieder nachwächst, müssen die Pflanzenteile aus dem Boden gezogen und entsorgt 
werden. Die Entsorgung wird so vorgenommen, dass keine Samen oder 
vermehrungsfähigen Pflanzenteile in die Umwelt oder die organische Abfallfraktion 
geraten. Während der Arbeiten ist geeignete Schutzkleidung inkl. Schutzbrille und 
Handschuhe zu tragen. Der Auftragnehmer muss in der Lage sein, relativ schnell auf die 
aufgezeigten Fundorte zu reagieren und während der gesamten Vegetationszeit 
erreichbar sein. 
Bearbeitet wurden auf diese Weise alle stadt-, landes- und kreiseigenen Flächen 
innerhalb des  Hennefer Stadtgebietes. Weiterhin wurden Eigentümer privater Flächen 
mit Heracleum-Aufkommen angeschrieben, die auf ihren Grundstücken stehenden 
Pflanzen zu beseitigen. Eine Beseitigung kann dort allerdings nur dringend empfohlen, 
aber nicht angeordnet oder ordnungsrechtlich durchgesetzt werden.   
 

2. Stand der Ausbreitung in Hennef 
Antwort:  
Die Beseitigung des Riesenbärenklau bzw. der Herkulesstaude erfolgt seit 5 Jahren 
vergleichsweise konsequent; lediglich die fehlende rechtliche (Privatflächen) bzw. 
tatsächliche Zugänglichkeit (entlegene Röhrichtzonen) verhindern in Einzelfällen eine 
Beseitigung.  



Infolgedessen tritt die Staude im Hennefer Stadtgebiet in deutlich geringerer Zahl auf, 
als beispielsweise an der Oberen Sieg. Erneutes Aufkeimen durch eingetragenes 
Saatgut (Hochwasser, Bodenausbringung) kann aber hierdurch nicht verhindert werden.  

 
3. Künftige Beseitigung insbesondere auf stärker besuchten Flächen 

Antwort:  
Solange die Mittel bereitgestellt werden und ein Auftragnehmer die o.g. Leistung 
übernimmt,  steht einer weiteren Bekämpfung nichts entgegen.  
 

4. Beteiligung der Stadt Hennef 
Antwort:  
Aus behördeninternen Schriftverkehr und aus Medienberichten geht hervor, dass sich 
Land und Kreis nicht in der Lage sehen, eine konsequente, flächendeckende 
Riesenbärenklaubekämpfung sicherzustellen. Allerdings wird im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit auf die Problematik der Pflanze hingewiesen und Hinweise zu deren 
Beseitigung gegeben.  
 

5. Finanzielle Eigenleistung der Stadt Hennef 
Antwort:  
Die Kosten für die o.g. Maßnahmen belaufen auf insgesamt 3.000 Euro / a und werden 
zu 100% von der Stadt Hennef getragen.  

 
 
 
 
Hennef (Sieg), den 07.10.2014 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
 
 







 
 

Anfrage 

 
Amt: Umweltamt TOP: ______ 

Vorl.Nr.: F/2014/0312 Anlage Nr.: ______ 

Datum: 07.10.2014  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich 

Ausschuss für Klima- und Umweltschutz 28.10.2014 öffentlich 
 
 
 
Tagesordnung 

 
Pflegezustand der Städtischen Friedhöfe 
Anfrage der SPD Fraktion vom 11.05.2014 
 
 
Anfragentext 

 

1. Organisation der Friedhofspflege in Hennef 
Antwort:  
Für die Grabbereitung, die Grünflächen- und Wegeunterhaltung sowie für Grabfeldräumung 
und Winterdienst stehen dem Baubetriebshof derzeit sieben Mitarbeiter (MA) für die 12 
Friedhöfe, zwei Ehrenfriedhöfe und den jüdischen Friedhof zur Verfügung. Zwei MA führen 
die Bestattungen, in ihren verschiedensten Formen durch und räumen abgelaufene 
Grabfelder und Einzelgräber; die fünf verblieben MA pflegen die Friedhöfe entsprechend 
den jahreszeitlich anfallenden Arbeiten.  
Hierzu werden diese MA in zwei Kolonnen aufgeteilt und führen die Arbeiten wie 
Rasenmahd, Heckenschnitt, Wildkrautbeseitigung, Wegeunterhaltung, Laubbeseitigung und 
Winterdienst durch.  
Mit der Abfallbeseitigung ist ein ortsansässiges Unternehmen beauftragt. Diese Leistung 
wird jeweils für drei Jahre ausgeschrieben. 
 
 

2. Gewährleistung eines akzeptablen Zustands 
Antwort: 
Insbesondere in Zeiten mit starken Wachstumsphasen (feuchtwarme Witterung im 
Frühsommer) oder bei starker Beanspruchung der Friedhofskolonne durch vermehrte 
Grabbereitung kann es zu Engpässen bei der Friedhofsunterhaltung kommen, die sich in 
Form von starkem Unkrautbewuchs auf den Wegen, expansiv ausschlagenden Hecken und 
aufgewachsenen Rasenflächen bemerkbar machen. 
Auch krankheitsbedingte Ausfälle schlagen bei den knappen Personalressourcen sofort in 
Gestalt von Pflegemängel durch. Ein durchweg hoher Pflegestandard kann während des 
gesamten Jahres nicht garantiert werden.  
 



3. Ansätze zur Verbesserung 
Antwort:  
Die Ursachen für Pflegemängel auf den Hennefer Friedhöfen sind vielfältig und lassen sich 
nicht kurzfristig beheben:  

- Die dezentrale Anlagenverteilung auf 12 Friedhöfen zeugt zwar von dörflicher Vielfalt, 
Individualität und lebendigem Geschichtsbewusstsein, ist betriebswirtschaftlich aber 
alles andere als optimal. Sie bringt  lange Anfahr- und Rüstzeiten des Arbeitspersonals, 
lange Außengrenzen (i.d.R. Schnitthecken) und eine Vielzahl von Betriebsflächen 
(Lagerflächen, Leichenhallen, Wegen und Parkplätze) mit sich.  

- Der Großteil der Wege auf den Friedhöfen hat eine Decke aus Perlkies bei extrem 
schwachgründigem bzw. fehlendem mineralischem Unterbau. Diese lassen sich in den 
starken Wachstumsphasen nur mit Einsatz von wirkungsvollen Pestiziden bewuchsfrei 
halten. Seit es für Glyphosat-haltigen Präparate keine Zulassung mehr gibt (Frühjahr 
2014), dürfen nur noch Mittel eingesetzt werden, die nur kurzfristige Wirkung zeigen.  

- Viele Friedhofsanlagen weisen noch pflegeaufwändige Strukturen auf (wüchsige 
Mischbestandshecken, mit Gehölzwildlingen durchsetzte ehem. Staudenflächen, 
Reihenkopfpflanzungen).  

 
Folgende Ansätze sollen mittelfristig die Situation verbessern:  

- Eine derzeit faktisch nicht besetzte Stelle in der Grünkolonne des Baubetriebshofes wird 
2015 neu besetzt.  

- In nicht unerheblichen Maß wird das Erscheinungsbild eines Friedhofes von 
ungepflegten Gräbern geprägt. Durch personelle Verstärkung im Umweltamt ab 
Dezember 2014 wird hier die Ansprache der säumigen Nutzungsberechtigten 
intensiviert, ggf. mit verbesserten Möglichkeiten der Ersatzvornahme.  

- Die Friedhöfe befinden sich nach wie vor in einem Umbauprozess, um die  
pflegeaufwändigen Strukturen (wüchsige Mischbestandshecken, mit Gehölzwildlingen 
durchsetzte ehem. Staudenflächen, Reihenkopfpflanzungen) durch effektivere zu 
ersetzen. Das Budget lässt aber nur einen schrittweisen Umbau und Fokussierung auf 
1-2 Anlagen zu. Gleiches gilt für die Verbesserung der Wege.  

- Geprüft wird derzeit auch eine stärkere Zuordnung der Kolonnenmitarbeiter auf 
bestimmte Friedhofsanlagen, um die Eigenverantwortung und intensivere Betreuung der 
laufenden Umbauprozesse zu stärken.  

Diese und andere Ansätze werden Gegenstand der neu zu konstituierenden 
Grünflächenkommission sein.  
 

4. Nennung von Ansprechpartner für Bürger 
Antwort: 
In aller Regel bestehen für die Bürger bereits über die Abwicklung der Beisetzungen und 
Vergabe von Nutzungsrechten hinlänglich Kontakte zum Friedhofsamt der Stadt Hennef. 
Auch die online-Angebote auf der städtischen Internetseite werden für Lob und Tadel zum 
Thema Friedhöfe genutzt. Bei der turnusmäßigen Erneuerung der Info-Schilder auf den 
Friedhöfen werden künftig auch die Kontaktdaten zum Fachamt aufgeführt. 

 
Hennef (Sieg), den 07.10.2014 
 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
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